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Nach § 1473 ABGB wirken Begünstigungen der Ver-
jährungs- und Ersitzungsfrist auch gegenüber ande-
ren Personen, die mit dem Begünstigten in Gemeinschaft 
stehen. Nach Auffassung Auers (JBl 2015, 477 [482]) 
spricht die Teleologie dieser Bestimmung für einen ge-
nerellen Vorrang der Interessen der begünstigten 
Personen und daher dafür, die längere Verjährungsfrist 
auch einer selbst nicht zu den „erlaubten Körpern“ zäh-
lenden juristischen Person zuzubilligen, wenn ein nach  
§ 1472 ABGB Begünstigter zu ihren Gesellschaftern zählt.

Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass die wesentlichen 
Argumente für die Schutzwürdigkeit und Privilegierung 
der in § 1472 ABGB genannten Körperschaften auf deren 
bloße Beteiligung an anderen Kapitalgesellschaften, die 
diese Merkmale selbst nicht aufweisen, nicht übertragen 
werden können. Es besteht keine erkennbare sachliche 
Rechtfertigung dafür, einer GmbH, die Begünstigung des  
§ 1472 ABGB nur deswegen zuzubilligen, weil zu ihren Ge-
sellschaftern eine Bank gehört. Die für die Begünstigung 
maßgeblichen besonderen Verhältnisse hinsichtlich 
Größe, Bedeutung und Organisation der „erlaubter Körper“ 
treffen auf Tochtergesellschaften nicht schon deswegen zu, 
weil sie für ihre Gesellschafter gelten. Hinzu kommt, dass die 
vorgeschlagene Erstreckung der Begünstigung bei Gesell-
schafterwechseln und bei Eingehen weiterer Beteiligungen 
durch die solcherart privilegierten Tochtergesellschaften 
vollkommen unübersichtliche Verhältnisse und kaum mehr 
nachvollziehbare Auswirkungen auf die maßgeblichen Fris-
ten zur Folge hätte.

Soweit § 1473 ABGB eine Erstreckung der Rechtswir-
kungen des § 1472 ABGB anordnet, bezieht er sich auf 
Gemeinschaften an denjenigen Rechten, die von der 
Ersitzung betroffen sind (vgl 8 Ob 58/15k) und gewähr-
leistet, dass die Ersitzungszeit gegen alle Mitglieder der 
Rechtsgemeinschaft gleichzeitig abläuft. Eine Gesell-
schafterbeteiligung der begünstigten Körperschaft an einer 
anderen juristischen Person, der ihrerseits erst das betrof-
fene Recht zukommt, wird von § 1473 ABGB nicht erfasst.

Der erkennende Senat schließt sich den in der jüngeren 
Literatur dargestellten überwiegenden Bedenken hinsicht-
licher der Einbeziehung der juristischen Personen in 
den Kreis der nach § 1472 ABGB Begünstigten an. Schon 
de lege lata kann den Begriff der „erlaubten Körper“ ge-
mäß § 1472 ABGB – im Sinne Auers (Sind Personen- und 
Kapitalgesellschaften „erlaubte Körper“ iS von §§ 1472,  
1485 ABGB, JBl 2015, 477) – jedenfalls nicht über die (im 
Wesentlichen) konzessionspflichtigen und auf Gesetz be-
ruhenden Gesellschaften hinausgehen.

Die Beschränkung der Einbeziehung anderer Körper-
schaften auf jene, deren Entstehung und Eintragung eines 
Gesetzes- oder Verwaltungsakts bedarf, belässt dem gel-
tenden Gesetz einen klar umrissenen Anwendungs-
bereich. Dieser wird dem Zweck gerecht, solche – aber 
auch nur solche – juristische Personen durch eine längere 
Ersitzungs- und Verjährungsfrist zu schützen, denen eine 
sich in ihren Gründungsvoraussetzungen widerspiegelnde 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung beigemessen wird und 
die wegen ihrer Größe und/oder komplexeren Organisa-
tionstruktur typischerweise schwerer als Einzelpersonen in 
der Lage sind, einen durch Ersitzung oder Verjährung dro-
henden Rechtsverlust wahrzunehmen und ihm rechtzeitig 
entgegenzutreten.

Ein derartiges besonderes Schutzbedürfnis ist für priva-
te, erwerbsorientierte Kapitalgesellschaften und Unterneh-
mer kraft Rechtsform (§ 2 UGB), die von der Rechtsordnung 
grundsätzlich strenger behandelt werden als Einzelperso-
nen, zu verneinen. Von vornherein fehlt ein solches ge-
genüber Personengesellschaften gesteigertes Bedürfnis 
bei einer bloßen Einmann-GmbH und bei der GmbH mit 
Gesellschafter-Geschäftsführung. Im Übrigen enthält das 
moderne Gesellschaftsrecht ein facettenreiches und wirk-
sames Netz an gesetzlich definierten Organpflichten einer-
seits und Kontrollmechanismen andererseits, das ein der 
Fremdorganschaft immanentes besonderes Untätigkeitsrisi-
ko zumindest nicht weniger effizient begrenzt als eine Frist-
verlängerung.

Zusammenfassend kommt der Senat daher zu dem Ergeb-
nis, dass jedenfalls eine unternehmerisch tätige GmbH, 
die weder durch oder aufgrund eines Gesetz gegründet 
wurde, noch einer bereits für die Firmenbucheintragung 
vorausgesetzten öffentlich-rechtlichen Konzessionspflicht 
unterliegt, nicht unter den Begriff der erlaubten Kör-
perschaft im Sinne des § 1472 ABGB fällt.

Geltung der 40-jährigen 
Verjährungs- und 
Ersitzungsfrist bei 
juristischen Personen

Nach § 1472 ABGB gilt für den Fiskus und andere öffentlich-rechtliche 

und kirchliche Körperschaften eine längere Ersitzungs- und Verjäh-

rungsfrist von 40 (statt 30) Jahren. Im vorliegenden Fall hatte der OGH 

im Zusammenhang mit der strittigen Ersitzung eines Nutzungsrechts an 

einem Tiefgaragenparkplatz zu entscheiden, ob eine GmbH als Kapital-

gesellschaft als gesetzlich privilegierte „erlaubte Körper“ im Sinn des 

§ 1472 ABGB gilt. Unter Verweis auf jüngere Lehrmeinungen hat der 

OGH dies für eine unternehmerisch tätige GmbH verneint, die weder 

durch oder aufgrund eines Gesetzes gegründet wurde, noch einer be-

reits für die Firmenbucheintragung vorausgesetzten öffentlich-rechtli-

chen Konzessionspflicht unterliegt. Im Hinblick auf § 1473 ABGB hat der 

OGH zudem auch festgehalten, dass dies auch dann gilt, wenn an der 

GmbH eine begünstigte Körperschaft (zB ein Kreditinstitut) beteiligt ist.

Zum Volltext der Entscheidung
OGH 22.04.2022, 8 Ob81/21a

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=8Ob58%2f15k&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=e9b58523-4167-4d74-ba39-d238a16f77e2&Dokumentnummer=JJT_20150929_OGH0002_0080OB00058_15K0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=87a2b14a-365d-431b-ba28-1e0dce35e755&Position=101&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=23.06.2022&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20220422_OGH0002_0080OB00081_21A0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=87a2b14a-365d-431b-ba28-1e0dce35e755&Position=101&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=23.06.2022&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=ZweiWochen&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20220422_OGH0002_0080OB00081_21A0000_000
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Für das Zubehör-Wohnungseigentum ist auch kein selb-
ständiger Nutzwert festzusetzen; es kann nach § 8 Abs 3 
WEG nur bei der Nutzwertfestsetzung für das Wohnungs-
eigentumsobjekt als Zuschlag berücksichtigt werden.

Aus der gesetzlichen Kategorisierung als wohnungs-
eigentumstaugliche Objekte und solche Teile der Lie-
genschaft, an denen „nur“ Zubehör-Wohnungseigentum 
begründet werden kann, folgt zunächst, dass Zubehörob-
jekte ohne Verbindung mit einem Wohnungseigentums-
objekt rechtlich nicht existent sind. Zubehör-Wohnungs-
eigentum entsteht erst durch die eindeutige Zuordnung 
zum Wohnungseigentumsobjekt und dessen Einverleibung 
im Grundbuch. Nur insoweit kann von einer Über- und Un-
terordnung gesprochen werden. Diese bezieht sich aber 
ausschließlich auf die rechtliche Selbständigkeit, die nur 
dem Wohnungseigentumsobjekt zukommt. Daraus lässt sich 
weder ableiten, dass das Zubehör-Wohnungseigentum eine 
im Vergleich zum Hauptobjekt dienende Funktion aufweisen 
muss, um als solches tauglich zu sein, noch dass es dazu 
eines bestimmten Verhältnisses zur Größe des Hauptob-
jekts bedürfte. Für eine wertende Gesamtbetrachtung 
in diesem Zusammenhang, um die Zubehörstauglichkeit 
erst festzulegen, wie sie etwa T. Hausmann (n Hausmann/
Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht4 § 2 WEG Rz 31)for-
dert, bleibt dabei kein Raum. Nach dem insoweit klaren 
Gesetzeswortlaut sind die Grenzen der Zubehörstauglich-
keit grundsätzlich weit gefasst; innerhalb dieser Grenzen 
bildet der Widmungsakt das bestimmende Moment, ob ein 
sonst den allgemeinen Teilen zuzuordnender Bestandteil 
der Liegenschaft Zubehör-Wohnungseigentum werden soll. 
Die Wertung erfolgt durch den Widmungsakt selbst und 
bleibt damit den Wohnungseigentümern überlassen. Diesen 
Überlegungen steht auch der in § 294 ABGB definierte Be-
griff des Zubehörs („Zugehör“) nicht entgegen. Das Woh-
nungseigentumsgesetz definiert das Zubehörs-Wohnungs-
eigentum autonom, dieses ist damit nach dem Verständnis 
dieses Gesetzes auszulegen.

Das Gesetz fordert in § 2 Abs 3 WEG für die recht-
liche Verbindung des Zubehör-Wohnungseigen-
tums lediglich, dass das Zubehörobjekt mit dem Woh-
nungseigentumsobjekt baulich nicht verbunden ist 
und ohne Inanspruchnahme anderer Wohnungseigen-
tums- oder Zubehörobjekte zugänglich und deutlich ab-
gegrenzt ist. Weder ein bestimmtes Verhältnis der 
Flächen zueinander noch ein Über- oder Unterord-
nungsverhältnis sind für die Zubehörstauglichkeit tat-
bestandsmäßig. Damit verstößt es auch nicht gegen zwin-
gende Grundsätze der Nutzwertberechnung im Sinn des  
§ 9 Abs 2 Z 1 WEG, wenn mit einem im Wohnungseigentum 
stehenden KFZ-Abstellplatz ein dessen Fläche bei weitem 
übersteigender Gartenanteil – der Widmung entsprechend 
– als Zubehör rechtlich verbunden ist. Dem Revisionsrekurs 
ist damit ein Erfolg zu versagen.

Erfordernis der 
Zweckdienlichkeit 
von Zubehör-
Wohnungseigentum

Das Rekursgericht hat zutreffend darauf hinge-
wiesen, dass das Wohnungseigentumsgesetz in  
§ 2 Abs 3 die Zubehörstauglichkeit lediglich daran knüpft, 
dass das Zubehörobjekt ohne Inanspruchnahme anderer 
Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekte zugänglich 
und deutlich abgegrenzt ist. Hinweise auf die von den An-
tragstellern geforderte Über-/Unterordnung im Sinn einer 
dienenden Funktion oder eines bestimmten Verhältnisses 
der Flächen von Zubehör- und Wohnungseigentumsobjekt 
lassen sich daraus nicht ableiten. Die Gesetzesmaterialien 
(RV 989 BlgNR 21. GP 42) erläutern zwar zu § 8 Abs 3 erster 
Satz WEG, dass bei der Ermittlung des Nutzwerts für einen 
KFZ-Abstellplatz auch Fragen der Ausstattung von Belang 
sein können und führen dazu die Verbindung von Zube-
hör-Wohnungseigentum etwa an einem Kellerraum (zB zum 
Zweck der Lagerung von Reifen oder Autozubehör) an. Aus 
dieser beispielhaften Aufzählung lässt sich jedoch nicht der 
Schluss ziehen, dass es Absicht des Gesetzgebers gewe-
sen wäre, Zubehörobjekte, die mit dem Wohnungseigen-
tumsobjekt KFZ-Abstellplatz verbunden werden können, 
der Art oder ihrer Größe nach einzuschränken.

Ob ein Wohnungseigentumsobjekt, ein Zubehör-Woh-
nungseigentumsobjekt oder allgemeine Teile vorliegen, ent-
scheidet sich nach der privatrechtlichen Einigung (der 
Widmung) der Wohnungseigentümer (RS0120725). Zube-
hör-Wohnungseigentum kann an allen Teilen der Liegen-
schaft begründet werden, sofern sie nicht wohnungseigen-
tumstauglich im Sinn des § 2 Abs 2 WEG oder notwendige 
allgemeine Teile der Liegenschaft sind. Ab Einverleibung 
des Wohnungseigentums im Grundbuch teilt das Zubehör 
notwendig das rechtliche Schicksal des Wohnungseigen-
tumsobjekts, mit dem es verbunden ist. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0120725&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=528e5b6e-975a-48e3-8da6-396b14c76ca3&Dokumentnummer=JJR_20060516_OGH0002_0050OB00106_06H0000_001
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Eine Grunddienstbarkeit muss außerdem der vorteilhaf-
teren oder bequemeren Benützung des herrschen-
den Grundstücks dienen (§ 473 ABGB; RS0011597; 
RS0011582). Auch das Erfordernis der Nützlichkeit oder 
Bequemlichkeit bezieht sich immer auf das Grundstück 
selbst, nicht auf persönliche Vorteile seines Eigen-
tümers (RS0011593). Entscheidend für die Einordnung 
als Dienstbarkeit sind also nur liegenschaftsbezogene 
Utilitätserwägungen (5 Ob 130/10v). Bei deren Be-
urteilung ist freilich kein strenger Maßstab anzuwen-
den (RS0011593). Nur völlige Zwecklosigkeit verhindert 
das Entstehen einer Dienstbarkeit oder vernichtet diese  
(9 Ob 32/21b mwN).

Grunddienstbarkeiten müssen demnach das Eigentum am 
dienenden Grundstück beschränken und das am herr-
schenden Gut bestehende Eigentum erweitern oder för-
dern. Fehlt auch nur eine dieser beiden Eigenschaften, sind 
die Voraussetzungen einer Grunddienstbarkeit nicht gege-
ben (RS0011546).

Ist der Berechtigte einer Grunddienstbarkeit nicht der je-
weilige Eigentümer eines Grundstücks, sondern eine na-
türliche oder juristische Person, liegt eine unregelmä-
ßige Servitut vor (§ 479 ABGB). Unregelmäßige Servituten 
sind rechtlich wie eine Grunddienstbarkeit zu behandeln, 
weshalb etwa das Utilitätserfordernis des § 473 ABGB er-
füllt sein muss (5 Ob 59/18i mwN). Es gilt auch bei persön-
lichen Dienstbarkeiten der Grundsatz, dass nur völlige 
Zwecklosigkeit dem Rechtsbestand einer Dienstbarkeit 
entgegen stünde (RS0011541). Ein Vorteil, wie er für die 
Bestellung einer Grunddienstbarkeit charakteristisch und 
essentiell ist, steht im Fall einer irregulären Servitut einem 
persönlich Berechtigten unabhängig vom Eigentum am 
herrschenden Grundstück zu. Bei Bestellung zugunsten 
einer Gebietskörperschaft profitiert die Allgemeinheit 
von diesem Vorteil. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, 
dass jeder rein wirtschaftliche Zweck die Begründung einer 
unregelmäßigen Grunddienstbarkeit in Form einer Unterlas-
sungsverpflichtung rechtfertigt (5 Ob 59/18i [Unterlassung 
der Errichtung von Baulichkeiten zur Sicherung einer Auf-
zahlungsverpflichtung des Käufers]).

In die – hier interessierende – Kategorie einer Unter-
lassungsverpflichtung fällt der Verzicht auf eine be-
stimmte bauliche Ausgestaltung einer Liegenschaft. Ein 
solcher Verzicht kann grundsätzlich als (unregelmäßige) 
Grunddienstbarkeit bestellt werden, weil es sich da-
bei um eine Einschränkung der Nutzung der Liegenschaft 
selbst handelt (5 Ob 59/18i; 5 Ob 87/91; RS0011565; vgl 
auch RS0011562 [„Cottage-Servitut“]). Nicht als verbüche-
rungsfähige (irreguläre) Dienstbarkeit anerkannt wurden 
hingegen der Verzicht auf die Begründung von Wohnungs-
eigentum (5 Ob 87/91), die Einschränkung des Rechts zur 
Vermietung (5 Ob 291/00f) und das Verbot einer bestimm-
ten wirtschaftlichen Tätigkeit (5 Ob 62/10v).

Im vorliegenden Fall begehrten die antragstellenden Wohnungseigen-

tüm die Neufestsetzung der Nutzwerte für die Liegenschaft, weil die 

Begründung von Zubehör-Wohnungseigentum durch Verbindung 

einer Gartenfläche mit dem KFZ-Stellplatz der Antragsgegnerin im Sinn 

des § 9 Abs 2 Z 1 WEG gegen zwingende Grundsätze der Nutzwert-

festsetzung verstoße. Sie vertraten dabei den Standpunkt, dass für die 

Eignung als Zubehör-Wohnungseigentum auf die Zweckdienlichkeit 

des Zubehör-Objekts für das Wohnungseigentumsobjekt im Sinn einer 

Unter-/Überordnung abzustellen sei und Zubehörobjekten im Verhält-

nis zum Hauptobjekt eine dienende Funktion zukommen müsse, was 

bei einem 12,95 m² großen Abstellplatz im Vergleich zu einem Garten 

mit einer Fläche von 443 m² nicht der Fall sei. Das Erstgericht wies 

den Antrag ab, das Rekursgericht bestätigte diesen Sachbeschluss. Der 

OGH sah den dagegen von den Antragsstellern erhobenen Revisions-

rekurs zwar als zulässig, aber nicht als berechtigt an.

Zum Volltext der Entscheidung
OGH 19.07.2022, 5 Ob118/22x

Verbücherbarkeit von 
Freizeitwohnsitzverboten 
in der Form einer 
Dienstbarkeit

Eine Grunddienstbarkeit besteht nur dann, wenn 
sich die Duldung oder Unterlassung, zu der der Eigen-
tümer der belasteten Liegenschaft verpflichtet ist, auf 
die Nutzung des belasteten Grundstücks selbst be-
zieht. Duldung „in Rücksicht seiner Sache“ erfordert 
also stets eine unmittelbare Beziehung zur Nutzung der 
belasteten Sache (5 Ob 59/18i; 5 Ob 151/17t mwN;  
RIS-Justiz RS0011510). Deshalb kann etwa das Verbot 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit, für die das Grundstück 
bloß zufälliger Standort ist, nicht verbüchert werden (5 Ob 
83/09f mwN; RS0011510).

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011597&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=a0ac90b7-0026-4ded-9e6d-77f7b97c074f&Dokumentnummer=JJR_19641027_OGH0002_0080OB00312_6400000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011582&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=adc0a7b1-e3ed-497c-8896-7ca62c47063e&Dokumentnummer=JJR_19781206_OGH0002_0010OB00035_7800000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011593&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=7e2afe00-8d74-467e-ad68-c4e4bb662cdf&Dokumentnummer=JJR_19781206_OGH0002_0010OB00035_7800000_002
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=5Ob130%2f10v&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=ead9baee-906f-45e2-8b76-6a404ad07ef1&Dokumentnummer=JJT_20101220_OGH0002_0050OB00130_10V0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011593&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=4d5aa603-6682-4075-92ad-22d91883c04d&Dokumentnummer=JJR_19781206_OGH0002_0010OB00035_7800000_002
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9Ob32%2f21b&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=b4aa3569-a5ae-4500-aa94-2099cb6b645a&Dokumentnummer=JJT_20210527_OGH0002_0090OB00032_21B0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011546&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=c70fe6eb-0cd2-425a-b188-6ea97ec8dbfe&Dokumentnummer=JJR_19800304_OGH0002_0040OB00600_7900000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=5Ob59%2f18i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=6238c054-be49-405f-bf0d-3bf15d6a3322&Dokumentnummer=JJT_20180410_OGH0002_0050OB00059_18I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011541&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=2f4f60ab-c6c5-40f7-95b7-f12d22d9ee16&Dokumentnummer=JJR_19750923_OGH0002_0040OB00551_7500000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=5Ob59%2f18i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=b7f06094-eeac-499c-b6e4-e94c96ca6997&Dokumentnummer=JJT_20180410_OGH0002_0050OB00059_18I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=5Ob59%2f18i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=b66ed6c2-b58f-45de-9e48-bed8d215319a&Dokumentnummer=JJT_20180410_OGH0002_0050OB00059_18I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=5Ob87%2f91&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&ResultFunctionToken=7d2116a3-279a-42a8-afac-7ede3332026c&Dokumentnummer=JJT_19920324_OGH0002_0050OB00087_9100000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011565&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=0240b069-e375-4db7-9c9e-b5a3b7165a48&Dokumentnummer=JJR_19920324_OGH0002_0050OB00087_9100000_004
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0011562&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&ResultFunctionToken=3e2335b0-511c-4a09-bbb6-ff9f9a02350e&Dokumentnummer=JJR_19660405_OGH0002_0080OB00092_6600000_001
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Nach § 33 Abs 2 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 (TROG 
2016) kann die Gemeinde als Träger von Privatrechten zum 
Zweck der Verwirklichung der Ziele der örtlichen Raum-
ordnung, insbesondere jenes nach § 27 Abs 2 lit d TROG 
2016 (Vorsorge für die bestimmungsgemäße Verwendung 
des Baulandes und der bestehenden Bausubstanz, insbe-
sondere zur Deckung des Grundbedarfs an Wohnraum und 
an Flächen für Zwecke der Wirtschaft zu angemessenen 
Preisen), Verträge mit Grundeigentümern abschließen. 
Die Einhaltung solcher Verträge ist gemäß § 33 Abs 4 TROG 
2016 auf geeignete Weise sicherzustellen. Zu diesem Zweck 
kann zwar, soweit dies zivilrechtlich zulässig ist, unter an-
derem auch eine dingliche Absicherung dieser Rechte 
vereinbart werden; um aber eine Verdinglichung von Ver-
pflichtungen beliebigen Inhalts mit Mitteln der Vertrags-
raumordnung zu vermeiden, ist zur Beurteilung, ob eine 
solche Vereinbarung zulässig ein verbücherbares Recht be-
gründet, auf die in Rechtsprechung und Lehre allgemein 
anerkannten Grundsätze zurückzugreifen (5 Ob 62/20h 
[Reallast]).

Mit einem zivilrechtlichen Vertrag zwischen einem Grund-
eigentümer und einer Gebietskörperschaft können 
demnach zwar grundsätzlich auch Dienstbarkeiten be-
gründet werden, welche den Eigentümer des dienenden 
Gutes im öffentlichen Interesse zu bestimmten Duldungen 
oder Unterlassungen verpflichten. Die zivilrechtliche Gestal-
tung solcher Rechtsverhältnisse ist aber ausschließlich nach 
zivilrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen.

Öffentliche Interessen allein können die Eintragung ei-
ner inhaltsähnlichen Personalservitut zugunsten einer 
Gemeinde nicht rechtfertigen. Daraus, dass § 33 Abs 2 
TROG 2016 die Gemeinde ausdrücklich ermächtigt, zivil-
rechtliche Verträge zur Verwirklichung der Raumordnungs-
ziele zu schließen, ist für den gegenteiligen Standpunkt der 
Antragsteller nichts zu gewinnen. An den Voraussetzun-
gen des § 472 ABGB für die Annahme einer Dienstbarkeit, 
insbesondere die Notwendigkeit eines ausreichend starken 
Bezugs zur belasteten Sache, kann die auch bloß generel-
le Ermächtigung des Tiroler Gesetzgebers zum Einsatz zi-
vilrechtlicher Mittel schon aus kompetenzrechtlichen Grün-
den nichts ändern.

Nach den allgemeinen Leitlinien der Rechtsprechung muss 
sich die Duldung oder Unterlassung, zu der der Eigen-
tümer der belasteten Liegenschaft verpflichtet ist, unmittel-
bar auf die Nutzung des Grundstücks, nicht bloß auf eine 
wirtschaftliche Tätigkeit des Eigentümers beziehen. Dienst-
barkeiten, die nur die obligatorische Verfügung über 
die Liegenschaft betreffen, wie zB ein Vermietungsverbot, 
ein Verbot der Begründung von Wohnungseigentum oder 
Wettbewerbsverbote, sind nicht einverleibungsfähig. 
Entscheidend für die Einstufung als Dienstbarkeit ist, dass 
nicht die rechtsgeschäftliche Verfügungsmöglichkeit über 
die Liegenschaft, sondern die Nutzung der Liegenschaft 
selbst eingeschränkt wird.

Ausgehend davon erfüllt (auch) das hier im Rahmen ei-
ner Vertragsraumordnung als Dienstbarkeit verein-
barte Verbot der Verwendung der Liegenschaft als 
Freizeitwohnsitz das Erfordernis des unmittelbaren 
Liegenschaftsbezugs nicht. Eine vergleichbare Ver-
einbarung war bereits Gegenstand der Entscheidung  
5 Ob 167/19y. Der Fachsenat hatte die Frage der Verbü-
cherungsfähigkeit dort zwar nicht abschließend zu beurtei-
len, weil die Vorinstanzen die fragliche Vereinbarung – nicht 
korrekturbedürftig – als zu unbestimmt formuliert angese-
hen hatten. Der Fachsenat hob aber Indizien hervor, die den 
ausreichenden Bezug des konkret vereinbarten Rechts zur 
dienenden Liegenschaft zweifelhaft sein lassen und da-
her gegen die Qualifikation einer Vereinbarung als Dienst-
barkeit sprechen: Es sind dies der Umstand, dass sich die 
fragliche Unterlassungspflicht nicht auf das Grundstück 
selbst, sondern auf dessen Nutzung in bestimmter Form 
bezieht, es sich um eine persönliche Dienstbarkeit für 
eine Gemeinde handelt und die Einhaltung der Verpflich-
tung zusätzlich durch Vertragsstrafen abgesichert wurde. 
Auch die hier zu beurteilende Verwendungsvereinbarung 
sieht solche Vertragsstrafen vor, sodass hier alle diese In-
dizien vorliegen. Zusammengefasst weist die strittige Ver-
einbarung damit keinen ausreichend starken Bezug zum 
dienenden Grundstück auf.

Der hier vereinbarten Verpflichtung zur Unterlassung der 
Nutzung der Liegenschaft als Freizeitwohnsitz fehlen somit 
ein wesentliches Tatbestandsmerkmal und eine charakte-
ristische Eigenschaft für eine Grunddienstbarkeit. Die 
Schaffung vom Gesetz nicht vorgesehener dinglicher Rech-
te und ihre Einordnung als Dienstbarkeit ist unzulässig. Der-
artige Rechte sind keine Dienstbarkeiten und aufgrund des 
geschlossenen Katalogs der dinglichen Rechte nicht verbü-
cherungsfähig (5 Ob 151/17t).

Im vorliegenden Fall befasste sich der OGH mit der Frage, ob ein im 

Rahmen der Vertragsraumordnung nach dem Tiroler Raumordnungs-

recht vereinbartes Verbot der Verwendung einer Liegenschaft als Frei-

zeitwohnsitz als Dienstbarkeit verbüchert werden kann. Mangels eines 

unmittelbaren Liegenschaftsbezugs einer solchen Dienstbarkeit wurde 

dies vom OGH verneint.

Zum Volltext der Entscheidung
OGH 14.07.2022, 5 Ob3/22k
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